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Abréviations

SGK-SR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerates
SPK-NR Staatspolitische Kommission des Nationalrats
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund
BV Bundesverfassung
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
VPOD Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste
OR Obligationenrecht
FIDS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz
SBK Schweizerische Bischofskonferenz
SKS Stiftung für Konsumentenschutz
MINT Fächer und Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaften und Technik.
SAV Schweizerischer Arbeitgeberverband
FRC Fédération romande des consommateurs (Konsumentenschutz der

Romandie)
EKR Eidgenössische Kommission gegen Rassismus
SSV Schweizerischer Städteverband
SKV Schweizerischer Kaufmännischer Verband (Vorgänger kfmv)
ZPO Zivilprozessordnung
IZRS Islamischer Zentralrat Schweiz
SMV Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
AIG Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die

Integration
HEV Hauseigentümerverband Schweiz (Deutschschweiz & Tessin)
EKS Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz
VKM Vereinigung kantonaler Migrationsbehörden

CSSS-CE Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des
Etats

CIP-CN Commission des institutions politiques du Conseil national
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
SEFRI Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
CrEDH Cour européenne des droits de l'homme
USS Union syndicale suisse
Cst Constitution fédérale
AOS Assurance obligatoire des soins
USAM Union suisse des arts et métiers
SSP syndicats des Services publics
CO Code des obligations
FOIS La fédération d'organisations islamiques de suisse
CDES Conférence des évêques suisses
SKS Stiftung für Konsumentenschutz (Fédération des consommateurs en

Suisse alémanique)
MINT Branches et métiers des domaines Mathématiques, Informatique,

sciences Naturelles et Informatique
UPS Union Patronale Suisse
FRC Fédération romande des consommateurs
CFR Commission fédérale contre le racisme
UVS Union des Villes Suisses
SEC Société des employés de commerce (prédécesseur du secsuisse)
CPC Code de procédure civile
CCIS Conseil Central Islamique Suisse
Asloca Association suisse des locataires
LEI Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration
APF Association des propriétaires fonciers (Suisse alémanique & Tessin)
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EERS Église évangélique réformée de Suisse
ASM Association des services cantonaux de migration
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Chronique générale

Eléments du système politique

Ordre juridique

Droits fondamentaux

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

Institutions et droits populaires

Droits populaires

Das Stimmrechtsalter 16 überzeuge nicht, kam die Mehrheit der SPK-NR in ihrem
Bericht zur Vernehmlassung ihres Entwurfs für eine Einführung das aktiven Stimm- und
Wahlrechts für 16-Jährige zum Schluss. Die Kommission beantragte deshalb mit 14 zu 11
Stimmen dem Nationalrat zum dritten Mal, die Idee zu sistieren. Schon im Mai 2020
hatte die SPK-NR beantragt, der parlamentarischen Initiative von Sibel Arslan (basta, BS)
keine Folge zu geben. Sie wurde von der grossen Kammer in der Herbstsession 2020
aber genauso überstimmt wie in der Frühlingssession 2022 bei ihrem Antrag, die
Initiative abzuschreiben. In der Folge musste die SPK-NR also einen Entwurf für eine
Änderung des Artikels 137 BV ausarbeiten. Der bereits in der parlamentarischen
Initiative gemachte Vorschlag, das aktive (nicht aber das passive) Stimm- und Wahlrecht
auf 16 Jahre zu senken, vermochte aber erneut eine knappe Mehrheit der Kommission
nicht zu überzeugen. Sie führte die Antworten der erwähnten Vernehmlassung als
Argumente für diese negative Haltung ins Feld.

In der Tat widerspiegelte der Vernehmlassungsbericht die Unentschiedenheit in der
Frage. Von 51 eingegangenen Stellungnahmen sprachen sich 27 für die Erweiterung der
Stimmberechtigten um rund 130'000 Personen aus (die Stimmbevölkerung würde um
rund 2.4 Prozent vergrössert), 21 lehnten sie ab und vier bezogen keine deutliche
Position. Unter den Befürworterinnen und Befürwortern fanden sich sieben der 25
antwortenden Kantone – einzig der Kanton Zürich äusserte sich nicht zur Vorlage:
Aargau, Bern, Basel-Stadt, Glarus, Jura, Graubünden und Solothurn. Auch die links-
grünen Parteien (SP, die Grünen und Ensemble à Gauche) reihten sich ins Lager der
Befürworterinnen und Befürworter ein. Bei den Verbänden äusserten sich der SGB und
der SKV sowie alle 15 antwortenden Jugendorganisationen (Dachverband Offene Kinder-
und Jugendarbeit Schweiz AFAJ, die Jugendsession, die Jugendparlamente aus Bern
und Basel-Stadt, Jungwacht Blauring Jubla, Pfadibewegung Schweiz, das National
Coalition Building Institute Suisse Schweiz NCBI, das Netzwerk Kinderrechte Schweiz,
SAJV, Sexuelle Gesundheit Schweiz, UNICEF und Pro Juventute sowie die Jugendsektion
der Mitte-Partei) dem Vorschlag gegenüber positiv. Zu den Gegnerinnen und Gegnern
gehörten 15 Kantone (AG, AI, BL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS und ZG), die
bürgerlichen Parteien (Mitte, FDP und SVP) sowie die Arbeitgeberverbände SGV und das
Centre patronal (CP). Zudem äusserte sich eine Privatperson negativ. Neutrale
Stellungnahmen gingen von den Kantonen Freiburg, Genf und Uri ein, die allerdings
darauf hinwiesen, dass entsprechende Anliegen in ihren Kantonen gescheitert seien.
Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrerinnen und -lehrer (VSGS) schliesslich
betonte, dass die Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters die politische Bildung
festigen könnte, was einem Ziel der laufenden Reform des Gymnasiums entspreche. 
Die Argumente in den Stellungnahmen waren nicht neu. Auf der Seite der
Befürwortenden wurde ins Feld geführt, dass das Durchschnittsalter des Stimmkörpers
gesenkt würde (das Medianalter liegt aktuell bei 57 Jahren), was ermögliche, das aktuelle
und zukunftsweisende Entscheidungen auch von Jugendlichen mitgetragen werden
könnten, was deren Legitimation stärke. Jugendliche interessierten sich für Politik, was
sich durch die Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters weiter fördern lasse. Viele 16-
jährige übernähmen Verantwortung im Berufsleben oder in Vereinen und dürften über
ihr Einkommen, ihr Sexualleben und ihre Religionszugehörigkeit frei verfügen;
entsprechend könnten sie auch politische Verantwortung übernehmen. Während die
Auswirkungen dieser Änderung auf die Abstimmungsergebnisse in Anbetracht der Zahl

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 21.04.2023
MARC BÜHLMANN
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16-18-Jähriger gering bleiben dürften, sei die «demokratiepolitische Wirkung
beträchtlich», so die entsprechende Zusammenfassung im Vernehmlassungsbericht. 
Hauptargument der Gegnerinnen und Gegner war die Inkongruenz zwischen
zivilrechtlicher Volljährigkeit und der Rechte von Bürgerinnen und Bürgern, die mit der
Senkung des Wahl- und Stimmrechtsalters geschaffen würde. Jugendliche würden vor
den Konsequenzen ihrer Handlungen geschützt, man würde ihnen aber das Recht
geben, über gesellschaftliche Konsequenzen zu entscheiden. Es sei widersprüchlich,
jemandem das Unterzeichnen von Verträgen zu verbieten, aber die demokratische
Mitentscheidung zu erlauben. Kritisiert wurde zudem die vorgeschlagene Trennung
zwischen aktivem und passivem Wahlrecht. Dies schaffe «Bürgerinnen und Bürger
zweiter Klasse», zitierte der Bericht einige Stellungnahmen. Es sei wichtig, dass sich
Jugendliche politisch interessierten, es bestünden aber bereits zahlreiche
Möglichkeiten für politische Beteiligung (Familie, Schule, Jugendparlamente,
Jungparteien). Es würde zudem zu Schwierigkeiten führen, wenn das Wahl- und
Stimmrechtsalter bei nationalen und kantonalen Wahlen und Abstimmungen nicht
gleich sei – etwa beim Versand des Stimmmaterials. Einige Gegnerinnen und Gegner
äusserten zudem die Sorge, dass Jugendliche nicht die nötige Reife besässen, um
politische Verantwortung zu übernehmen. 
In zahlreichen Stellungnahmen wurde darüber hinaus darauf hingewiesen, dass mit
Ausnahme des Kantons Glarus alle bisherigen Versuche, das Wahl- und
Stimmrechtsalter auf kantonaler Ebene zu senken, gescheitert seien. Die Gegnerinnen
und Gegner einer Senkung führten dies als Beleg ins Feld, dass die Zeit nicht reif sei für
die Idee. Die Landsgemeinde im Kanton Glarus könne zudem nicht als positives Beispiel
angeführt werden, weil sie ganz anders funktioniere als nationale Abstimmungen und
Wahlen. Die Befürwortenden einer Senkung betonten hingegen, dass die Diskussion
weitergehen müsse und die Ausweitung politischer Rechte in der Geschichte stets
lange Zeit gedauert und mehrere Anläufe gebraucht habe. Zudem habe sich die
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung noch nicht zu diesem Thema äussern können.  

In ihrer Medienmitteilung sprach die SPK-NR von «insgesamt ablehnenden
Ergebnisse[n]», die zeigten, dass die Initiative nicht weiterverfolgt werden solle. Es sei
nicht «sinnvoll», zwei Kategorien von Stimmberechtigten zu schaffen, und «nicht
opportun, zwischen dem bürgerlichen und dem zivilen Mündigkeitsalter zu
unterscheiden». Weil eine Mehrheit der Kantone die Vorlage ablehne und auch eine
Mehrheit der (kantonalen) Stimmberechtigten die Idee jeweils nicht gutgeheissen habe,
empfehle die Mehrheit der SPK-NR die Vorlage zur Ablehnung und die Initiative zur
Abschreibung. Den Befürworterinnen und Befürwortern empfahl sie als «besten Weg»,
eine Volksinitiative zu lancieren. Die starke Kommissionsminderheit betonte hingegen
in der Medienmitteilung, dass die Vernehmlassungsantworten differenzierter
betrachtet werden müssten und dass «die wichtige Frage der demokratischen
Partizipation junger Bürgerinnen und Bürger» in einer nationalen Abstimmung
diskutiert werden müsse. Der Nationalrat wird in der Sommersession 2023 über den
Antrag der Kommission entscheiden. 

In den Medien wurde der Antrag der Kommission als «Dämpfer» bezeichnet. Die
Medien zitierten die SP und die Grünen, die mit Empörung reagierten, den Entscheid
als «Affront à la volonté de la jeune génération» bezeichneten, wie Le Temps zitierte,
und auf eine Korrektur im Nationalrat hofften. 2

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement
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Logement et loyer

Im Juni 2022 verabschiedete die RK-NR drei separate Entwürfe für die Umsetzung von
insgesamt vier parlamentarischen Initiativen betreffend das Mietrecht zuhanden ihres
Rates. Vorlage 1 (Untermiete) setzte eine Initiative Egloff (svp, ZH; Pa.Iv. 15.455) um.
Vorlage 2 (Formvorschriften) setzte gleich zwei Initiativen um, nämlich eine Initiative
Vogler (csp, OW; Pa.Iv. 16.458) und eine Initiative Feller (fdp, VD; Pa.Iv. 16.459). 
Die dritte Vorlage zur Kündigung wegen Eigenbedarfs ging derweil auf eine Initiative von
Giovanni Merlini (fdp, TI) zurück, welche eine Beschleunigung des Verfahrens bei der
Kündigung des Mietverhältnisses wegen Eigenbedarf gefordert hatte. Der von der RK-
NR ausgearbeitete Entwurf umfasste drei Änderungen im OR. Die erste Änderung sah
vor, dass eine Kündigung vorgenommen werden kann, wenn die Vermieterschaft nach
«objektiver Beurteilung bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf für sich, nahe
Verwandte oder Verschwägerte geltend macht». Bis dato musste ein «dringender
Eigenbedarf» geltend gemacht werden. Dringlichkeit zu beweisen sei mit der aktuellen
Rechtsprechung eine zu hohe Hürde, so die Mehrheit der Kommission. Die zweite
Änderung übertrug die gleiche Formulierung auf die Regeln der Anfechtung von
Kündigungen durch die Vermieterschaft. Die dritte Änderung strich die «Dringlichkeit»
des Eigenbedarfs aus den Kriterien, nach welchen Behörden über eine von der
Mieterschaft beantragte Erstreckung des Mietverhältnisses entscheidet. Hingegen
umfasste der Entwurf keine Änderung der ZPO. Merlini hatte seinen Initiativtext
diesbezüglich so formuliert, dass sein Anliegen mit einer Änderung von OR «und/oder»
ZPO umgesetzt werden solle. 

Die RK-NR hatte ihren Entwurf, zusammen mit den anderen beiden Vorlagen, im
September 2021 in die Vernehmlassung geschickt. Bis zum Ablauf der Frist gingen 49
Stellungnahmen ein, wovon 16 positiv ausfielen. Die Hälfte der teilnehmenden Kantone
(BE, BS, GR, OW, SO, VD), eine Mehrheit der Parteien (FDP, SP, Grüne) sowie eine
Mehrheit der Verbände (unter anderem SGB, SSV, SMV und HEV) lehnten die
Änderungen ab. Die ablehnenden Stellungnahmen wurden laut der Kommission
unterschiedlich begründet. Eine Seite bemängelte eine Reduktion des Mieterschutzes,
die andere Seite insbesondere das Fehlen beschleunigender Verfahrensregeln in der
ZPO. Die RK-NR nahm die Vernehmlassungsantworten zur Kenntnis, beschloss jedoch in
der Gesamtabstimmung mit 14 zu 9 Stimmen, den Entwurf ohne Änderungen dem Rat zu
unterbreiten. 

Mitte Oktober 2022 nahm der Bundesrat Stellung zum Entwurf. Er erachtete diesen als
kritisch, da er die Stellung von Vermieterinnen und Vermietern auf Kosten von
Mieterinnen und Mietern stärke. Das geltende Recht basiere aber auf einer im Rahmen
einer grösseren Revision erfolgten Abwägung der Interessen von Vermietenden und
Mietenden, weshalb der Bundesrat der Meinung war, dass nicht in dieses «diffizile
Gleichgewicht eingegriffen werden sollte». Er sehe zudem keine Not, das Recht
anzupassen, da dieses gut funktioniere, was etwa auch die hohen Einigungsquoten vor
den Schlichtungsbehörden zeigten. Nicht zuletzt gelte es, auch die
Vernehmlassungsantworten zu berücksichtigen. Die Polarisierung in der
Vernehmlassung spreche gegen eine Anpassung der Regelungen zum Eigenbedarf. 3

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.10.2022
ELIA HEER

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-maladie

In Erfüllung einer Motion der SGK-SR (Mo. 18.4091) legte der Bundesrat im Mai 2021 die
Botschaft zum Bundesgesetz über die Regulierung der
Versicherungsvermittlertätigkeit in der OKP und den Zusatzversicherungen vor. Wie
von der Motion vorgesehen, soll der Bundesrat im Sinne der Selbstregulierung
Branchenlösungen der Krankenversicherungen im Bereich der Vermittlertätigkeit
allgemeinverbindlich erklären können, wenn sie von Versicherungen eingereicht
werden, die mindestens zwei Drittel aller Versicherten in der Schweiz abdecken.
Dadurch würden die Bestimmungen auch für Versicherungen, die der Vereinbarung
nicht beigetreten sind, obligatorisch. Solche Regelungen sind vorgesehen bezüglich
eines Verbots der Telefonwerbung bei Personen, die nie bei der fraglichen
Versicherung versichert waren, bezüglich der Ausbildung der Vermittlerinnen und
Vermittler, einer Einschränkung ihrer Entschädigungen und der Notwendigkeit von
unterschriebenen Beratungsprotokollen. 

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 19.05.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Zwischen Mai und September 2020 hatte der Bundesrat dazu eine Vernehmlassung
durchgeführt, bei der 84 Stellungnahmen eingingen. Vollständig einverstanden mit dem
Gesetz zeigten sich 13 Kantone (AI, AR, BE, BL, NE, NW, OW, SO, TG, TI, UR, VS, ZG), die
CVP sowie der Schweizerische Verband der Versicherungsgeneralagenten. Vollständig
abgelehnt wurde sie von Economiesuisse und dem Gewerbeverband, dem
Schweizerischen Konsumentenforum kf und verschiedenen Versicherungsbrokern. Die
übrigen Akteure anerkannten jeweils den Regulierungsbedarf, empfanden den Entwurf
aber als zu weitgehend (FDP, SVP, Bauernverband, Centre Patronal und verschiedene
Versicherer sowie Curafutura und Santésuisse) respektive als zu wenig weitgehend
(Kantone AG, BS, GE, JU, LU, VD; SP, Grüne, Gewerkschaftsbund, Konsumentenverbände
FRC und SKS, Ombudsstelle Krankenversicherung). 
Die Organisationen, welchen der Entwurf zu weit ging, kritisierten insbesondere die
Definition der Vermittlertätigkeit, bei der der Bundesrat neben den externen auch die
internen Vermittlerinnen und Vermittler berücksichtigt. Kritisiert wurde auch das
vorgesehene Sanktionssystem und der vorgeschriebene Ausbildungsstandard, da dieser
nicht durch das SBFI überprüft werde. Zudem wurde die Notwendigkeit eines neuen
Gesetzes von verschiedenen Teilnehmenden verneint und eine Beeinträchtigung der
Wettbewerbsfähigkeit von kleinen Versicherungen befürchtet. Weiterführende
Forderungen waren hingegen eine Muss- statt einer Kann-Bestimmung zum Abschluss
einer Vereinbarung sowie die Schaffung einer subsidiären Kompetenz des Bundesrates,
wenn die Versicherungen keine gemeinsame Vereinbarung erzielen. 4

Groupes sociaux

Politique à l'égard des étrangers

Im Oktober 2022 veröffentlichte der Bundesrat einen Ergebnisbericht zur
Vernehmlassung eines Vorentwurfs zur Änderung des AIG. Die Gesetzesänderung
beabsichtigt die Einführung erleichterter Zulassungsbedingungen in den Arbeitsmarkt
für Personen ohne Schweizer Pass aber mit Schweizer Hochschulabschluss. 23 von 25
stellungnehmenden Kantonen stimmten dem Entwurf zu, während sich lediglich der
Kanton Zug dagegen positionierte und der Kanton Bern der Vorlage nur unter der
Bedingung Unterstützung zusagte, dass die Zulassung und der Aufenthalt tatsächlich an
die Erwerbstätigkeit geknüpft werde. Der Kanton Zug bemängelte, dass die
beabsichtigte Gesetzesänderung eine zu breite Bevölkerungsgruppe umfasse. Die FDP,
die GLP und die Mitte unterstützten den Gesetzesentwurf vollends, die SP lediglich im
Grundsatz und die SVP sprach sich vehement dagegen aus, da dadurch die
Nettozuwanderung erhöht werden würde. Die SP war der Ansicht, dass die Hürden im
vorliegenden Entwurf zu hoch gefasst seien und nicht nur Arbeitnehmende mit
Hochschulabschluss berücksichtigt werden sollten. Weiter äusserten auch
Dachverbände der Wirtschaft, namentlich der SAV, der SGV, der SGB und
economiesuisse, Unterstützung für den Vernehmlassungsentwurf. Für Travail.Suisse
fehlte hingegen in der Vorlage eine Einschätzung, welchen Einfluss die
Gesetzesänderung in Zukunft auf den Schweizer Arbeitsmarkt haben könnte. Daneben
bekundeten 32 interessierte Kreise Interesse an der Vorlage und begrüssten diese –
darunter Organisationen aus dem Hochschul- und Wirtschaftsbereich und dem
Gastgewerbe.
Obschon ein Grossteil der Vernehmlassungsteilnehmenden die Vorlage also im Grunde
unterstützte, wurde Kritik am Entwurf geäussert. Während eine Reihe von
Teilnehmenden begrüsste, dass die Motion Dobler (fdp, SG; Mo. 17.3067) im Rahmen
einer Änderung des AIG durchgesetzt werde, wünschte sich die FDP angesichts der
zeitlichen Dringlichkeit lieber eine Umsetzung auf Verordnungsstufe. Unter anderem
äusserte der SGB Bedenken, dass die Schweiz mit entsprechenden Bestimmungen ihren
Status als «Brain-Drain-Profiteurin» weiter verstärken könnte und wünschte sich eine
verstärkte Zusammenarbeit mit von Brain-Drain betroffenen Staaten sowie
entsprechende bilaterale Austauschprogramme. Die SVP dagegen forderte, dass diese
Personengruppe weiterhin in das Gesamtkontingent an erteilten
Aufenthaltsbewilligungen fallen solle, ausländische Studierende mindestens die Hälfte
der Kosten für das Studium selber tragen müssen und die erleichterte Zulassung zum
Schweizer Arbeitsmarkt ausschliesslich Absolvierenden aus dem MINT-Bereich offen
stehen solle. Tourismus- und Gastgewerbeorganisationen sowie Hotelfachschulen
schliesslich schlugen vor, den Geltungsbereich der Änderung auf «Ausländerinnen und
Ausländern mit Schweizer Abschluss der Tertiärstufe» auszuweiten, statt sich lediglich
auf Hochschulabsolventinnen und -absolventen zu konzentrieren. 5
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Politique familiale

Im Oktober 2023 präsentierte die SPK-NR in Umsetzung einer eigenen
parlamentarischen Initiative ihren Entwurf zur Anpassung des Ausländer- und
Integrationsgesetzes (AIG), mit dem ausländische Opfer von häuslicher Gewalt
ausländerrechtlich besser geschützt werden sollen. Um zu verhindern, dass Opfer
gewalttätige Beziehungen aufrechterhalten, weil sie die Wegweisung aus der Schweiz
fürchten, beantragte die Kommission eine Änderung von Artikel 50 des AIG zur
Auflösung der Familiengemeinschaft. Dadurch sollte die bereits bestehende
Härtefallregelung, die die Erteilung oder Verlängerung der bisherigen
Aufenthaltsbewilligung auch nach der Trennung möglich macht, auf alle von häuslicher
Gewalt betroffenen Ausländerinnen und Ausländer ausgedehnt werden. Bis anhin
konnten nur ausländische Familienangehörige von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern
sowie Personen mit einer Niederlassungsbewilligung von dieser Härtefallregel
profitieren. Darüber hinaus sollen neu auch nicht verheiratete Paare mitgemeint sein,
sofern sie im Konkubinat oder in einer eingetragenen Partnerschaft leben, ebenso wie
die Kinder dieser Personen. Nicht zuletzt soll es auch leichter werden, den Nachweis
für das Vorliegen von häuslicher Gewalt zu erbringen, was auch durch eine verstärkte
Kohärenz mit dem Opferhilfegesetz gelingen soll. 

In der Vernehmlassung war der Entwurf von einem Grossteil der 143 Teilnehmenden
befürwortet worden. Viele interessierte Kreise – darunter etwa Amnesty International,
verschiedene Hilfswerke und etliche Frauenhäuser – hoben hervor, dass die
Gesetzesanpassung mehr Rechtsgleichheit für Gewaltbetroffene sowie einen besseren
Opferschutz bringen würde. Etliche Vernehmlassungsteilnehmende betonten ferner,
dass das von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention)
damit besser eingehalten werden könnte. Sollte die Gesetzesänderung vom Parlament
angenommen werden, könnte folglich ein von der Schweiz angebrachter Vorbehalt zur
Istanbul-Konvention geprüft und gegebenenfalls gestrichen werden. Die meisten
Kantone sowie fünf von sechs stellungnehmenden Parteien (SP, Grüne, EVP, Mitte und
FDP) begrüssten den Vorentwurf; einige stellten sich jedoch gegen einzelne
Bestandteile daraus. Acht Kantone (AI, AR, BE, NW, OW, SO, TI, ZG) sowie die VKM
lehnten es generell ab, dass die Härtefallregelung auch neue Rechtsansprüche schaffe
für Personen, die zuvor keinen eigenständigen Rechtsanspruch auf eine
ausländerrechtliche Bewilligung hatten, da ihre Bewilligung ursprünglich mittels
Ermessensentscheid im Rahmen des Familiennachzugs erteilt worden war. Wenn aus
Ermessen in diesen Fällen ein Anspruch würde, widerspräche dies gemäss
Vernehmlassungsbericht «der Logik und der Systematik des Ausländerrechts, wonach
der nachziehende Ehegatte dem nachgezogenen Gatten nicht mehr Rechte verschaffen
könne, als er selbst besitzt». Die Kantone Freiburg und Neuenburg stellten sich nicht
generell gegen die Schaffung neuer Rechtsansprüche, sondern lediglich gegen
diejenigen bei der Erteilung von Kurzaufenthaltsbewilligungen an Personen, deren
Ehegatte über eine Kurzaufenthaltsbewilligung verfügt. Elf Kantone (AG, AI, AR, BE, BS,
FR, OW, SO, TG, TI, ZG), die VKM und die FDP störten sich ferner an der Bestimmung,
dass die Integrationskriterien bis drei Jahre nach Erteilen der eigenständigen
Aufenthaltsbewilligung gemäss Revision des Artikels 50 keinen Einfluss auf die
Verlängerung der Bewilligung haben sollen. Die Kommission wollte mit ebendieser
Regelung der schwierigen Situation, in der sich die betroffenen Personen befinden,
Rechnung tragen. Auch wenn die Integrationskriterien während dieses Zeitraums nicht
entscheidungsrelevant seien, sollen sie dennoch geprüft und die Integration bei Bedarf
gefördert werden, so die Kommission. Von den sechs stellungnehmenden Parteien
stellte sich lediglich die SVP gegen den Entwurf. Sie argumentierte, dass eine
Gesetzesrevision aufgrund der bestehenden Rechtsprechung und Verwaltungspraxis
weitgehend überflüssig sei. Eine Gesetzesanpassung wie die vorgesehene berge zudem
Missbrauchspotential, so die SVP abschliessend. 6
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Partis

Partis conservateur et de droite

Die Kantonalsektionen der BDP und der CVP fällten in den Jahren 2020 und 2021
Entscheide über ihren Zusammenschluss zur neuen Partei «Die Mitte». Zusätzlichen
Schub erhielt dieser Prozess, nachdem die Delegierten der BDP und der CVP Schweiz
Mitte November 2020 einer Fusion der Bundesparteien zugestimmt hatten und diese
per 1. Januar 2021 vollzogen worden war. An diesem Datum wurden alle noch
bestehenden Kantonalsektionen von BDP und CVP zu Sektionen der fusionierten
Mutterpartei, womit die Mitte zunächst in den meisten Kantonen über jeweils zwei
Sektionen verfügte. Jede Sektion konnte und musste sodann autonom über ihre Zukunft
entscheiden, da die Kantonalparteien (und auch die Lokalparteien) in der Schweiz
organisationsrechtlich eigenständige Einheiten sind.
Dabei bedauerten die BDP-Mitglieder zwar allenthalben, dass die Etablierung als
eigenständige Partei letztlich gescheitert war. In den meisten Kantonen regte sich unter
ihnen aber keine oder keine nennenswerte Opposition gegen die Auflösung ihrer
Sektion und den Zusammenschluss mit der jeweiligen CVP-Sektion. Exponentinnen und
Exponenten, die damit nicht einverstanden waren, wählten eher den Weg des
Parteiaustritts. Auch in den meisten CVP-Sektionen gab es keinen prinzipiellen
Widerstand gegen eine Fusion; allerdings war die Fusionsdiskussion eng mit der
Umbenennung zu «Die Mitte» und somit der Streichung des «C» aus dem Parteinamen
verknüpft, die nicht in allen CVP-Kantonalparteien gleich gut ankam. Zugunsten einer
Fusion wurden in den meisten Kantonen die folgenden vier Argumente vorgebracht:
Erstens seien die inhaltlichen Überschneidungen der beiden Parteien schon bisher
gross. Zweitens erhöhe ein Zusammengehen die Schlagkraft der politischen Mitte.
Drittens könne man dadurch parteiintern einen breiteren Pool an motivierten Personen
zusammenbringen und eine neue Dynamik entfachen. Und viertens ergänze man sich
aufgrund teils unterschiedlich verteilter lokaler Hochburgen der beiden Partner
wahlarithmetisch gut: Die CVP war nach wie vor stärker in katholischen Gebieten
verankert, die BDP stärker in protestantischen Regionen.

Zu den ersten BDP-Sektionen, die ihre Auflösung und ein Zusammengehen mit der CVP
beschlossen, gehörten bemerkenswerterweise jene der beiden BDP-Hochburgen Glarus
und Bern, wo der Leidensdruck bei einer rein kantonalen Betrachtungsweise eigentlich
geringer war als in anderen Kantonen: In der bernischen wie in der glarnerischen Politik
hatte die BDP bis zuletzt noch eine bedeutende Rolle gespielt und sogar etwas (in
Glarus) beziehungsweise deutlich (in Bern) mehr Mandate als die CVP inne. Das
Aufgehen der BDP in der neuen Mittepartei wurde in diesen beiden Kantonen stark mit
dem Wunsch begründet, Teil einer Partei zu sein, die auch auf nationaler Ebene eine
nennenswerte Rolle spielt. Auch die Parteibasis liess sich von dieser Überlegung
überzeugen: In Glarus entschieden sich die BDP-Mitglieder – darunter auch der BDP-
Schweiz-Präsident und erklärte Fusionsbefürworter Martin Landolt – am 3. November
2020 einstimmig für die Fusion, die CVP folgte zwei Tage später mit 84 Prozent
Zustimmung. Der Fusionsentscheid fiel in Glarus somit schon rund zwei Wochen vor
dem Entscheid der Bundesparteien – und wurde deshalb unter den Vorbehalt gestellt,
dass sich auch die nationalen Parteien zum selben Schritt entschliessen würden.
Nachdem diese Bedingung erfüllt war und die zunächst auf Januar 2021 angesetzte
Gründungsversammlung wegen der Covid-19-Pandemie hatte verschoben werden
müssen, wurde der Zusammenschluss in Glarus schliesslich im Mai 2021 formell
vollzogen.
Mit Bern traf auch die grösste BDP-Sektion, welche rund die Hälfte aller Schweizer BDP-
Mitglieder stellte, schon einige Tage vor den nationalen Mutterparteien ihren Entscheid.
Am 11. November 2020 sagten hier bei der BDP 95 Prozent und bei der CVP 93 Prozent
der stimmenden Mitglieder Ja zur kantonalen Fusion. Als Grund für den frühen
Zeitpunkt gaben die Spitzen der beiden Berner Parteien an, man wolle sich schon als
fusionierte Partei auf die kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom März 2022
vorbereiten können. Formell vollzogen – mit der Verabschiedung der neuen Statuten
und der Wahl des neuen Vorstands – wurde die Berner Fusion dann im März 2021.

In Graubünden, dem dritten BDP-Gründerkanton nebst Bern und Glarus, verlief der
Fusionsprozess harziger. Sowohl die CVP als auch die BDP gehörten hier zu den drei
stärksten Parteien im Kanton, die beiden potenziellen Fusionspartner standen sich
kantonal auf Augenhöhe gegenüber. Historisch hatte im konfessionell gemischten
Kanton Graubünden zwischen ihren Vorläufern – den katholischen Konservativen und

CHRONIQUE DES PARTIS
DATE: 01.01.2022
HANS-PETER SCHAUB
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den reformierten Demokraten (welche sich 1971 der SVP Schweiz angeschlossen hatten)
– lange eine ausgeprägte Rivalität geherrscht, in den 1940er Jahren war sogar von einem
«Kulturkampf» die Rede (Südostschweiz vom 9.6.2021). Vielleicht spielte auch diese
historische Erblast eine Rolle dafür, dass in den Reihen der Bündner BDP 2020
zunächst nicht nur eine Vereinigung mit der CVP, sondern auch ein Zusammengehen
mit der FDP oder der GLP erwogen wurde. Auch ein Weiterbestehen der kantonalen
BDP mit einer blossen Intensivierung der Zusammenarbeit mit der CVP wurde
diskutiert. Die Bündner CVP-Führung wiederum äusserte Bedenken, dass eine Fusion
gut etablierte Parteistrukturen gefährden und in CVP- respektive BDP-Stammlanden
eine Abwanderung von Wählenden bringen könnte: «Eins plus eins muss nicht zwingend
zwei ergeben», liess CVP-Kantonalpräsident Stefan Engler verlauten. Es gab
Befürchtungen, dass man als fusionierte Partei die drei von fünf Regierungssitzen und
die über 50 von 120 Grossratssitzen schlechter halten könnte. Zudem war in der CVP
Graubünden zunächst nicht klar, ob sich eine Mehrheit zu einer Streichung des «C» aus
dem Parteinamen würde durchringen können – was wiederum in den Reihen der BDP
als Bedingung für ein Zusammengehen galt. Nachdem die beiden Mutterparteien Ende
2020 ihre Fusion auf nationaler Ebene besiegelt hatten, nahm der Prozess aber auch in
Graubünden stärker Fahrt auf – auch deshalb, weil die Parteispitzen rechtzeitig vor den
kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom Mai 2022 Klarheit schaffen wollten. Die
BDP-Mitglieder bekannten sich bei einer Mitgliederversammlung informell zum Ziel
einer Fusion, eine Projektgruppe aus beiden Parteien nahm ihre Arbeit auf und im
Januar 2021 gaben die Junge BDP und die Junge CVP ihre Unterstützung für eine Fusion
bekannt. Ende März 2021 sprach sich schliesslich auch die kantonale Parteileitung der
CVP erstmals offiziell für eine Fusion – und für eine Umbenennung in «Die Mitte» – aus.
In einer gemeinsamen Medienmitteilung der Bündner BDP- und CVP-
Geschäftsleitungen wurden die Fusionsbestrebungen auch mit dem anstehenden
Wechsel Graubündens vom Majorz- zum Doppelproporzsystem für die Grossratswahlen
begründet: Mit dem neuen Wahlsystem werde eine flächendeckende Präsenz im ganzen
Kanton wichtiger, deshalb würden die beiden regional unterschiedlich verankerten
Fusionspartner einander gut ergänzen. Im April 2021 folgten eine konsultative
Urabstimmung bei der CVP und eine Mitgliederumfrage bei der BDP, wobei sich 86
Prozent der CVP- und fast 95 Prozent der BDP-Mitglieder für die Fusion aussprachen.
Die NZZ ging davon aus, dass die Nein-Stimmen in der BDP ideologisch begründet
waren, da die Bündner BDP aufgrund ihres historischen Erbes etwas weiter rechts zu
verorten sei als die CVP; dies gelte für jüngere BDP-Mitglieder allerdings nicht mehr und
wie die Südostschweiz aufzeigte, waren sich die beiden Sektionen bei den kantonalen
und nationalen Abstimmungsparolen ab 2016 praktisch immer einig. Im Mai 2021
wurden die Statuten für die neue Partei vorgestellt. Sie basierten auf jenen der CVP
Graubünden, seien aber «vollständig überarbeitet worden» und sahen für Partei und
Fraktion für eine Übergangszeit eine Doppelspitze vor, um beiden Fusionspartnern eine
gleichwertige Vertretung zu garantieren. Nach diesen langwierigen Vorarbeiten war es
am 7. Juni 2021 schliesslich auch in Graubünden so weit: Zunächst noch in getrennten
Delegiertenversammlungen wurde die Fusion von der CVP mit 74 zu 1 Stimmen bei 4
Enthaltungen, von der BDP einstimmig gutgeheissen. Noch am selben Abend folgte die
erste gemeinsame Delegiertenversammlung der «Mitte Graubünden» mit der Wahl der
neuen paritätischen Doppelspitze. Bis zum Schluss blieb der Fusionsprozess aber von
Nebengeräuschen begleitet: Zwischen Dezember 2020 und Juni 2021 traten insgesamt
drei BDP-Grossräte zur FDP und einer zur SVP über, aus den Reihen der CVP wechselte
ein Grossrat zur SP; auch der dreiköpfige Vorstand der BDP-Ortssektion Chur war
geschlossen zur FDP übergetreten, weil für ihn ein Zusammengehen mit der CVP «keine
Option» war.

In den Kantonen Aargau im Januar 2021, in Zürich im März 2021 und in Freiburg im Juni
2021 fielen die Entscheide der BDP-Basis zugunsten der Fusion einstimmig aus, wobei
zumindest in den ersten beiden Kantonen ein kleiner Teil der BDP-Mitglieder und
-Mandatsträger nicht in die neue Mitte-Partei übertrat, sondern zur GLP oder zur FDP
wechselte oder aber parteilos wurde. Seitens der CVP gab es in Zürich bloss eine
einzige Gegenstimme gegen die Fusion, im Aargau und in Freiburg wurden die CVP-
Beschlüsse in der Presse nicht thematisiert.

Einen besonderen Weg wählte im Juni 2021 die BDP Thurgau: Auch sie löste sich auf,
beschloss aber – soweit ersichtlich als einzige BDP-Kantonalpartei – kein
Zusammengehen mit der kantonalen CVP. Man wolle es den einzelnen Mitgliedern
überlassen, ob und welcher anderen Partei sie sich anschliessen möchten, erklärte die
Kantonalpartei. Gemäss Medienberichten gab es unter den zuletzt rund 50 Thurgauer
BDP-Mitgliedern etliche, die ihre Zukunft in der GLP sahen; andere traten zur Mitte
über, wiederum andere wollten keiner Partei mehr angehören.
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Als letzte Kantonalsektionen der BDP verschwanden schliesslich die Baselbieter und die
Genfer BDP von der politischen Landkarte. Die BDP Basel-Landschaft hatte vor ihrem
Entscheid über eine Fusion abwarten wollen, ob die potenzielle Fusionspartnerin das
«C» aus dem Namen streichen und sich zum neuen Parteinamen «Die Mitte» bekennen
würde – ein Schritt, der in der CVP Basel-Landschaft zunächst umstritten war, letztlich
aber doch vollzogen wurde. Nachdem diese Vorbedingung der BDP erfüllt und zudem
klargestelt war, dass sich auch BDP-Mitglieder in kommunale und kantonale
Leitungsfunktionen der neuen Mittepartei wählen lassen könnten, entschied sich die
BDP-Basis Ende September 2021 schliesslich einstimmig dafür, ihre Sektion in der
künftigen «Mitte» aufgehen zu lassen. Nicht alle der zuletzt rund 60 Baselbieter BDP-
Mitglieder traten indessen in die neue Mittepartei über; so schloss sich etwa eine
Gemeinderätin der GLP an und der kantonale Parteipräsident entschied sich für die
Parteilosigkeit. Die BDP Genf war schliesslich die letzte BDP-Kantonalpartei, die über
ihr Schicksal entschied: Im Dezember 2021 beschlossen auch hier die Mitglieder
einstimmig, ihre Sektion in die «Mitte» einzugliedern.
Die Parteifusionen in Basel-Landschaft und Genf wurden per 1. Januar 2022 vollzogen.
Genau ein Jahr nach der Bildung der nationalen «Mitte» war der Fusionsprozess somit
in den Kantonen abgeschlossen und die BDP hörte auch auf kantonaler Ebene auf zu
existieren. Einzelne CVP-Sektionen bestanden hingegen noch weiter, weil sie den
Namenswechsel zumindest vorerst nicht mitmachten. 7
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